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Pressemitteilung 
 
 
Frankfurt am Main, 15. November 2010 
 
 
Nach Abstimmung über GKV-Finanzierungsgesetz: 
 

LAOH kämpft vor EU-Kommission weiter gegen rechtswi drige 
Budgetierung ambulanter Operationen im Rahmen der 
Gesundheitsreform 
 

Der Bundestag hat am Freitag das GKV-Finanzierungsg esetz beschlossen und 
damit den Zuwachs ambulanter Operationen bei nieder gelassenen Ärzten gegen 
das Votum des Bundesrats budgetiert, also gedeckelt . Krankenhäuser können 
dagegen weiterhin unbegrenzt ambulant operieren. We gen dieser staatlichen Dis-
kriminierung niedergelassener Ärzte im Vergleich zu  dem ohnehin mit Milliarden-
beträgen subventionierten Krankenhausbereich, hält der Verband von operativ 
und anästhesiologisch tätigen niedergelassenen Ärzt en in Deutschland (LAOH), 
seine förmliche Beschwerde vor der EU-Kommission au frecht. 
 

„Wir haben gegen staatliche Diskriminierung niedergelassener Ärzte schon einmal er-
folgreich juristisch interveniert und aus diesem Anlass eine Beschwerde bei der EU-
Kommission eingereicht und wir werden auch jetzt nicht klein beigeben“, sagte Dr. Tho-
mas Wiederspahn-Wilz, 1. Vorsitzender des LAOH.  
 

Mit seiner Beschwerde an die EU-Kommission vertritt der LAOH die Auffassung, dass 
eine einseitige Budgetierung des ambulanten Operierens nicht nur sachlich ungerecht-
fertigt ist, sondern auch einen Verstoß gegen EU-Beihilferecht zu Gunsten der in identi-
schen Fällen besser gestellten Krankenhäuser darstellt. „Dass der Bundestag unsere 
Einwände in den Wind geschlagen hat, zeigt, dass die Bekenntnisse der Berliner Koaliti-
on zu einem guten und kostengünstigen Gesundheitssystem reine Lippenbekenntnisse 
sind“, wetterte Wiederspahn-Wilz. 
 

Der LAOH-Vorsitzende griff in diesem Zusammenhang erneut die Position der Bundes-
länder auf. Der Bundesrat hatte wenige Tage vor der Bundestagsentscheidung klar Posi-
tion für ambulante Operationen bezogen und wörtlich erklärt: „Eine pauschale Begren-
zung der extrabudgetären Gesamtvergütung ist nicht zielführend, da eine Begrenzung 
dieser Leistungen im ambulanten Bereich zu Mehrausgaben, und nicht zu Einsparungen 
führen würde. Dies gilt insbesondere für das ambulante Operieren, welches in den letz-
ten Jahren in einigen Ländern besonders gefördert und ausgebaut wurde. Hierdurch 
werden durchweg teurere stationäre Operationen vermieden.“ Dies sei allerdings auf 
einem im internationalen Vergleich erschreckend niedrigem Niveau geschehen, ergänzte 
Wiederspahn-Wilz. 
 

Auch der Bundesrat hat, wie alle Fachleute, erkannt, dass es sachlich widersinnig und 
zudem EU-rechtlich zweifelhaft wäre, die Anzahl bisher außerbudgetärer ambulanter 
Operationen bei den niedergelassenen Fachärzten künftig zu beschränken, Kranken-
häuser von solchen Restriktionen hingegen auszunehmen, so der LAOH. „Dies wäre 
eine schreiende Ungerechtigkeit und eine rechtswidrige Bevorzugung der ohnehin sub-
ventionierten Krankenhäuser, die wir uns nicht länger gefallen lassen werden“, sagte 
Wiederspahn-Wilz.  



 

2/2 
Verband von operativ und anästhesiologisch tätigen n iedergelassenen Fachärzten in Deutschland 
(LAOH): Frankfurter Str. 51, 63500 Seligenstadt, Tel. 06182-960 202, Fax 06182-960 201,  
Erster Vorsitzender: Dr. med. Thomas Wiederspahn-Wilz, Emma-Klinik GmbH & Co. KG, Frankfurter Stra-
ße 51, 63500 Seligenstadt, Tel.:06182-960-0, Fax:06182-960 251. www.laoh.net  

Dass die Koalitionsparteien sich über die mit der Position des LAOH identische Empfeh-
lung des Bundesrats hinweg setzt, zeigt, dass es der von Minister Rösler in dieser Frage 
angeführten Regierungskoalition nicht um Kostensenkung geht. Im Interesse einer Kos-
tensenkung hätte Rösler auf eine Budgetierung medizinisch hochwertiger und preiswer-
ter ambulanter Operationen durch niedergelassene Ärzte gerade absehen müssen. Dies 
läßt nur den Schluss zu, dass die schwarz-gelbe Koalition offenbar gezielt die unfaire 
und ungesetzliche Bevorzugung staatlicher oder anderweitig subventionierter Kranken-
häuser anstrebt und damit die Ausdünnung flächendeckender Versorgung zu Lasten der 
Patienten in Kauf nimmt.  
 

„Es ist geradezu widersinnig, dass in diesem Fall Schwarz-Gelb unter Führung des 
ehemaligen Bundeswehr–Krankenhausarztes Rösler niedergelassene Ärzte verdrängen 
will, um die Patienten in eine „Staatsmedizin“ von Krankenhäusern zu drängen. Auf die-
sem Gebiet setzt sich die Regierungskoalition in diametralen Widerspruch zu allen politi-
schen Aussagen und Versprechungen der Vergangenheit und nimmt überdies den Ver-
zicht auf Kostensenkungspotentiale im Interesse der Verfolgung politischer Ziele billi-
gend in Kauf. Betrachtet man das gesundheitspolitische Handeln der Koalition, so muss 
man sich fragen, ob Minister Rösler und die übrigen Gesundheitspolitiker in der Regie-
rung zwischenzeitlich jede Hemmung vor Wort- und Systembruch verloren haben“, so 
Wiederspahn-Wilz. Der LAOH rechnet allerdings damit, „dass die EU-Kommission dem 
kostenträchtigen, widersinnigen und rechtswidrigen Wortbruch der Regierungskoalition 
ein Ende setzt“. 
 
 
Der Verband von operativ und anästhesiologisch tätigen niedergelassenen Fachärzten in Deutschland e.V. 
ist ein Zusammenschluss von operativ tätigen Anästhesisten und Operateuren. Pro Jahr operieren diese 
Fachärzte mehr als 150.000 Patienten erfolgreich ambulant. Ziel des Verbandes ist die Förderung und Ver-
breitung des Wissens und der Forschung auf dem Gebiet des ambulanten Operierens im Interesse seiner 
Mitglieder und der Patienten. 
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